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Jagdgenossenschaft Insel Poel•Gemeinde-Zentrum 13•23999 Insel 

Poel OT Kirchdorf 

 
Öffentliche Bekanntmachung 

 
 
Liebe Jagdgenossen*innen, sehr geehrte Damen und Herren, 
 
 
der Vorstand der Jagdgenossenschaft Insel Poel lädt zur Jagdgenossenschafts-
versammlung gemäß § 5 Abs. 2 der Satzung der Jagdgenossenschaft Insel Poel vom 
19.01.2026 ein. 
 

Die nichtöffentliche Versammlung der Jagdgenossenschaft Insel Poel findet am  
 

Freitag, 13. März 2026, um 18:30 Uhr  
im Gasthaus „Zur Insel“, Wismarsche Straße 19 

 

in 23999 Insel Poel, OT Kirchdorf/Poel, statt. 
 

Tagesordnung: 
 

1. Eröffnung der Sitzung und Begrüßung durch die Jagdvorsteherin 
2. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung 
3. Feststellung der Anwesenheit und Beschlussfähigkeit  
4. Genehmigung der Tagesordnung 
5. Bericht der Jagdvorsteherin 
6. Bericht zur Führung des Jagdkatasters – Frau Richter 
7. Bericht des Kassenwartes – Herr Brauer 
8. Bericht des Kassenprüfers – Frau Kruse  
9. Diskussion und Beschlussfassung zu den Berichten 
10. Beschluss über die Entlastung des Vorstandes 
11.  Beschluss zur Bereitstellung von Finanzmittel für zweck-

gebundene Projekte der Jagdgenossenschaft Insel Poel 
12. Anträge auf Flächenpachtung 
13. Nachwahl eines/r Jagdvorstehers/in für die Jahre 2026-2028 
14. Sonstiges 
 

 

Hinweis: 
Auf die Regelungen der Satzung der Jagdgenossenschaft zur Vertretung und 
Bevollmächtigung während der Versammlung wird hingewiesen. Danach kann sich ein 
Jagdgenosse (natürliche Person) durch eine andere natürliche Person vertreten 
lassen. Diese Person darf höchstens zwei andere Personen vertreten. Eine juristische 
Person, Personengesellschaften, Miteigentümer und Gesamthandeigentümer als 
Jagdgenosse können sich durch einen Bevollmächtigten vertreten lassen. Dieser 



Bevollmächtigte darf höchstens zwei andere Personen vertreten. Ein Vertreter muss 
volljährig und mit schriftlicher Vollmacht, versehen sein. Die von einem Jagdgenossen 
vertretene eigene Grundfläche zuzüglich der Grundfläche der von ihm vertretenen 
Jagdgenossen darf ein Drittel des gemeinschaftlichen Jagdbezirkes nicht 
überschreiten. Vertreter ohne gültige Vollmacht werden zur Sitzung nicht zugelassen.  
Sollten Sie innerhalb des letzten Jahres Flurstücke erworben oder geerbt haben oder 
sich die Eigentumsverhältnisse/Miteigentümer geändert haben, bringen Sie bitte einen 
Nachweis mit (z.B. Grundbuchauszug, Kaufvertrag, Erbschein). 
 
 
 
 
 
 
Gabriele Richter 
Jagdvorsteherin Insel Poel     Kirchdorf, 20.01.2026 


